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AUFGABE 2: BAB und industrielle Kalkulation        26 P 
 
Teil 1: Kostenartenrechnung             7 P 
 

Aufwandsarten Aufwand der 
Fibu 

Sachliche 
Abgrenzung 

Kosten der 
Bebu 

Materialaufwand  1'050   

Lohnaufwand 4'285   

Mietaufwand 165   

Energieaufwand 10   

Zinsaufwand 35   

EDV-Aufwand 145   

Abschreibungen 110   

Betriebsmaterial 15   

Werbung 10   

Liegenschaftsaufwand 40   

Total 5'865   

 

printed by www.klv.ch



Kaufmännische Berufsmatura 2008  Finanz- und Rechnungswesen 
Kanton Zürich  Serie 1 

Diese Prüfungsaufgaben dürfen im Prüfungsjahr 2008 nicht im Unterricht verwendet werden.  Seite 8 von 14 
Eine kommerzielle Verwendung bedarf der Bewilligung der Kommission Kaufmännische Berufsmatura, Kt. ZH 

Teil 2: Einzelkalkulation       5 P 
 

a) Zuschlagssätze             3 P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Einzellöhne             2 P 
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Teil 3: Theoriefragen zum Thema Kalkulation   6 P 
 

Kreuzen Sie jeweils Richtig oder Falsch bei den nachfolgenden Aussagen an. 
 

Korrekturhinweis: 
Richtige Kreuze werden mit 1.0 Punkten bewertet. Falsche Kreuze führen zu einem 
Abzug von -1.0 Punkten. Leere Zeilen werden mit 0 Punkten bewertet. Das Total der 
Punkte darf nicht unter 0 liegen. 

 
Richtig Falsch 
 
c  c Der Arbeitnehmeranteil an der Sozialversicherung ist nicht  
   Bestandteil der in der Kostenrechnung anzusetzenden  
   Lohnkosten, da dieser vom Arbeitnehmer aus dessen Bruttolohn 
   zu tragen ist. 
    
 
c  c Kalkulatorische Abschreibungen können auf der Grundlage der 
   Herstellkosten oder der Anschaffungskosten gebildet  
   werden. 
    
 
c  c Fremdbezogene Fertigteile sind nicht in der Kostenarten- 

rechnung zu berücksichtigen.  
    
 
c  c Direkte Kosten sind Kosten, die direkt den Kostenstellen belastet 
   werden.  
 
c  c Bestandesänderung Halbfabrikate ist ein Erfolgskonto. 
    
 
c  c Aus der Kostenträgerrechnung ersehen wir das Kostentotal der 
   fertig erstellten Produkte.  
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Teil 4: BAB und Kalkulation       8 P 
 
a)             1 P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) Bitte ankreuzen:           1 P 
 

 
  ¨ Listeneinkaufspreis 
 
  ¨ Einstandswert der verkauften Handelswaren 
 
  ¨ Einstandswert der eingekauften Handelswaren 
 
 

 
 
c)             2 P 
 

 
 
  Fertigungsgemeinkosten-Zuschlagssatz = 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d)             2 P 
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e)             2 P 
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AUFGABE 3: Geldflussrechnung           24 P 
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b)            6 P 
 

Schlussbilanz 31.12.2007 
 
 
Liquide Mittel  ……….  Kreditoren   ………. 
 
Debitoren   ……….  Hypotheken  ………. 
 
Vorräte Handelswaren ………. 
 
Mobilien   ……….  Aktienkapital  ………. 
 
Immobilien   ……….  Reserven   ………. 
 
       Gewinnvortrag  ………. 
 
    ……….      ………. 
 
 
 
     Gewinnvortrag     3 P 

c)            4 P 
 
Kreuzen Sie die richtige(n) Aussage(n) an. 
 

Korrekturhinweis: 
Pro Fehler erfolgt ein Abzug von -2 Punkten. Das Total der Punkte darf nicht unter 0 
liegen. 
 

   c1)  q 
   c2)  q 
   c3)  q 
   c4)  q 
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d)          3 P 
 

Januar 2008 Februar 2008 März 2008  
Geplante 
Kundenzahlungen 
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